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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1997

Rechtssatz

Erfüllungsort der ö,entlich rechtlichen Verp-ichtung des im Ausland wohnhaften, ausländischen, beschuldigten

Zulassungsbesitzers im Zusammenhang mit der Auskunftsp-icht nach § 103 Abs 2 KFG ist der Sitz der anfragenden

Behörde, somit die Gemeinde A, mit dem Ergebnis, daß bei Nichterteilung einer Lenkerauskunft vom Ausland durch

einen Nichtösterreicher der Tatort der Sitz der anfragenden inländischen Behörde ist, die Tat daher als im Inland

begangen anzusehen und somit strafbar ist.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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